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nittolt worden. Don Rocht des Beschuldigten auf Vorteidifjunn 
ist st r ikt zu wehren, Vortoidinungsvorhrj.ngen des Dos cf; ule! in
ten bedürfen der Nachprüfung,

- mögliche Motive des Beschuldigte_n__für__t)aö A[51 eoen_des Gc- 
fitSndnissss, insbesondere in der Persönlichkeit des Be
schuldigten liegende Umstände oder von ihn verfolgte lanc- 
rristige o^cr o;:. L U5Ü 6 /.iole f cze mit den Ablegen des 
stündnisscs in Zusammenhang stehen könnten,

— dss Auserucrsneschohcn oes Beschuldigten unmittelbar vor dorn 
Geständnis, während des Geständnisses und danach; sein 
Verhalten nach dem Gestunnnis in den Vernehmungen und in 
der Haftanstalt.^  ̂ s

A .*} ‘ %,
Durch die Beurteilung der Beschuldig tdfjM^osage noch diesen
Gesichtspunkten kann der Däne5s ü^f^d#'n ‘.Vahrhcitsv/ert dos Go-H./ j,ständnisscs nicht geführt werden, c&f’sie nach dem bisherigen
vvisssnschaf11 ieben Br!•;snntnis51and das Praxiskrüerium nicI-!i

J
ausreichend erfassen. Zs häufelt sich folglich um sekundäre 
vVahrheitskriterien , dip/’̂ll p̂.reines im Beweisprozeß nicht ebne 
Bedeutuno und in ihrem iSjsammenhena geeignet sind, entweder 
die Wahrheit der Bssch-uldigtonaussage mit einem hohen Wahr- 
scheinlichkeits(Jrß& P zu begründen oder Gegsngründe zur Begrün- 
düng der Falschheit der Boschuldigtenaussage zu stützen, c!. h. 
Zweifel an der Wahrheit der Aussage zu begründen. Die diesbe
zügliche Bewertung der Beschulriigtenausoace vor ihrer Einbe
ziehung in das Rekonstruktionsbild ist folglich lohnenswert 
und unverzichtbar. Die Durchprüfung sämtlicher Aspekte läßt 
frühzeitig eventuelle Gogengründc erkennen, die Zweifel an 
ihrem 'Wahrheitswert hervorrufen können. Anderenfalls sichert 
sie die Feststellung , daß die Beschuldigtenaussage mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wahr ist. Die so geprüfte Beschuldigten
aussage trägt wesentlich zur Ergänzung und Festigung des 
Rekonstruktionsbildes bei.

1 Weitergehende Ausführungen zu diesen Faktoren der -Beurteilung 
des Wahrheitoqehaits von Deschuldigtenausssgon werden unter 
dem Aspekt der Durchführung der Beschuldigtenvernehmung im 
Abschnitt 4.1.2. gemacht


